
Maximal-Temperatur-Vorgabeliste für die städtischen Liegenschaften 2022 

1. Allgemeine Städtische Gebäude:

Büro-, Unterrichts-, Aufenthalts-, Lese- 

und Wohnräume, u.s.w.

Energiespar-Vorgabe

in °C

Standard-Vorgabe

in °C

o   Während der Nutzung
19

bei Nutzungsbeginn 18

20

bei Nutzungsbeginn 19

o   Umkleideräume 17 - 19 20 - 21

o   Wasch- und Duschräume 19 21 - 24

o   Küchen 18 18

o   Toiletten 15 15

o   Flure und Treppenhäuser
13

unbeheizt

13 - 17

unbeheizt

o   Material- und Gerätelagerräume
13

unbeheizt

13

unbeheizt

2. Verwaltungsgebäude und Aktenräume
Energiespar-Vorgabe

in °C

Standard-Vorgabe

in °C

o   Aktenräume und Aufbewahrungsräume
13

unbeheizt

13 - 15

unbeheizt

o   Nebenräume
13

unbeheizt

13

unbeheizt

o   Sanitäts- und Liegeräume
17

19 - 20 bei Nutzung

17

21 bei Nutzung

o   Sitzungssäle 19
20

bei Nutzungsbeginn 19

3. Schulgebäude
Energiespar-Vorgabe

in °C

Standard-Vorgabe

in °C

o   Unterrichtsräume
20

bei Nutzungsbeginn 19 °C

20

bei Nutzungsbeginn 19 °C

o   Aula, Versammlungsbereich
15 - 19 

oder unbeheizt

20

bei Nutzungsbeginn 17 - 19

o   Lehrpersonal- und Verwaltungsräume 19 20

o   Werkräume und Werkstätten 17 17

4. Sportstätten, Turn- und Sporthallen, Gymnastikräume

Bei einer temporären Sondernutzung kann die Temperatur, 

nach Absprache mit dem zuständigen Hausmeister, auch 

vorübergehend erhöht werden.

Energiespar-Vorgabe

in °C

Standard-Vorgabe

in °C

o   bei schulischer Nutzung 18 - 19 18 - 19

o   bei außerschulischer Nutzung
17 Trainingsbetrieb

19 Wettkampfbetrieb

17 Trainingsbetrieb

19 Wettkampfbetrieb

5. Versammlungshallen
Energiespar-Vorgabe

in °C

Standard-Vorgabe

in °C

o   Zuschauerraum, Probenraum
17 - 19 Proben

19 Veranstaltung

19 - 20 

Proben und Veranstaltung

o   Foyer
15 Proben, unbeheizt

16 - 17 Veranstaltung

17 Proben

18 Veranstaltung
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6. Werkstätten, Bauhöfe, Feuerwachen und sonstige 

Arbeitsräume

Energiespar-Vorgabe

in °C

Standard-Vorgabe

in °C

o   bei überwiegend schwerer körperlicher Tätigkeit 13 13

o   bei überwiegend nicht sitzender Tätigkeit 17 17

o   bei überwiegend sitzender Tätigkeit 19 19

o   Fahrzeughallen, unbeheizt
5

unbeheizt

5

unbeheizt

o   Nebenräume, unbeheizt
13

unbeheizt

13

unbeheizt

7. Kindergärten und Kinder-Tagesstätten
Energiespar-Vorgabe

in °C

Standard-Vorgabe

in °C

o   Spiel- und Beschäftigungsräume 20 bis 21 20 bis 21

o   Ruhe- und Schlafräume während der Nutzung 18 bis 20 18 bis 20

o   Erziehungspersonal- und Verwaltungsräume 19 20

8. Museum und Bibliothek
Energiespar-Vorgabe

in °C

Standard-Vorgabe

in °C

o   Leseräume 19 19 - 20

o   Verwaltungsräume 19 20

o   Ausstellungsräume 17 17 - 19

o   Lagerräume

13 - 15

je nach Lagerware

auch unbeheizt

13 - 15

je nach Lagerware

auch unbeheizt

Dennoch gilt für unbeheizte und gering beheizte Räume: Der Bauwerksschutz ist zu beachten !

Für unbeheizte Bereiche, wie Lagerräume (sofern die Lagerware nicht trotzdem eine Minimal-Beheizung erfordert) 

oder wenig genutzte Flure, besteht durch die Absdenkung die Notwendigkeit zur Kontrolle der Bauwerks-Schädigung

aufgrund einer Taupunktunterschreitung bei Raumfeuchte-Akkumulation.

Daher ist eine periodische Kontrolle der Räume, speziell der Wände und Raumecken, hinsichtlich der Oberflächen-

temperatur und Raumluftfeuchte nötig, mit entsprechendem Luftaustausch bei Bedarf.
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